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Erwägungen: 

I. 

Mit Klage vom 22. Mai 2018 leitete die B._____ AG (in der Klageschrift versehent-

lich als B._____ GmbH bezeichnet) mit Sitz in C._____ beim Bezirksgericht 

Bülach ein Verfahren gegen A._____ mit Wohnsitz in D._____ (Gemeinde 

E._____/VS) ein (act. 1–4). Das Rechtsbegehren lautete auf Verpflichtung zur 

Bezahlung von Fr. 2'672.– nebst Zins zu 5 % seit 12. April 2017 und Fr. 20.– 

Mahngebühren. Als Klagegrund nannte die Klägerin einen Werbeflächenvertrag 

vom 21. Juni 2016.  

Das Einzelgericht des Bezirksgerichtes lud die Parteien auf den 13. September 

2018 zur Hauptverhandlung vor (act. 5). Mit Schreiben vom 3. September 2018 

teilte der Beklagte dem Gericht mit, er bestreite den Gerichtsstand Bülach, weil er 

im Kanton Wallis wohne. Zudem berief er sich auf die gesetzlichen Bestimmun-

gen über den Widerruf bei Haustürgeschäften (Art. 40 [richtig: 40a] ff. OR) und 

machte geltend, dass er das Angebot zum Vertragsabschluss widerrufen habe 

und der Vertrag nie respektiert worden sei (act. 8 f.). Der Hauptverhandlung vom 

13. September 2018 blieb er fern (Prot. I S. 4). Mit (Säumnis-) Urteil vom 15. No-

vember 2018 hiess das Einzelgericht die Klage gut (act. 21). 

Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte mit Eingabe an das Bezirksgericht 

vom 3. Dezember 2018 Beschwerde (act. 19 f. [= act. 15]). Er machte geltend, 

Gerichtsstand sei E._____. Das Bezirksgericht leitete die Eingabe zusammen mit 

seinen Akten an das Obergericht weiter (vgl. act. 18).  

Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens wurden vom Beklagten aufforderungsge-

mäss bevorschusst (act. 22–24). 
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II. 

Mit seiner Beschwerde reichte der Beklagte die Kopie eines von ihm an den Juge 

de Commune de E._____ gerichteten Schlichtungsgesuchs vom 12. Juni 2017 

ein, dessen Rechtsbegehren auf Aufhebung bzw. Nichtigerklärung des oben er-

wähnten Vertrages lautet (act. 20; vgl. auch act. 12/9–10). Die Kammer sah sich 

deshalb veranlasst zu prüfen, ob der Klage allenfalls anderweitige Rechtshängig-

keit entgegenstehe (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO). Auf Anfrage berichtete die Ge-

meinderichterin von E._____, sie habe am 18. Juli 2017 in Sachen A'._____ & 

Fils gegen B._____ AG eine Klagebewilligung ausgestellt (act. 25 und 26). Der 

Beklagte wurde aufgefordert mitzuteilen, ob und allenfalls bei welchem Gericht er 

eine Klage eingereicht habe, andernfalls angenommen würde, er habe die Klage-

bewilligung erlöschen lassen (act. 27). Aus seiner Antwort vom 4. April 2019 ist zu 

schliessen, dass er die Sache nicht weiterverfolgte (act. 29). Unter diesem Ge-

sichtspunkt steht der vorliegenden Klage nichts entgegen. 

III. 

1.   

Gemäss Art. 321 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich 

und begründet einzureichen. Nach der Rechtsprechung ist im Einzelnen darzule-

gen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll und in-

wiefern er abzuändern ist. Der Rechtsmittelkläger muss sich mit den Erwägungen 

des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen. Bei Eingaben von Laien wird 

sehr wenig verlangt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem 

Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung 

muss wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der ange-

fochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet (OGer ZH PS110192 vom 

21. Februar 2012 Erw. 5.1). Enthält die Beschwerde keinen rechtsgenügenden 

Antrag oder keine Begründung, ist darauf nicht einzutreten. Neue Tatsachenbe-

hauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen 

(Art. 326 Abs. 1 ZPO). 
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2.   

2.1. Der Beklagte stellt keinen förmlichen Beschwerdeantrag, bringt aber zum 

Ausdruck, dass der Klage mangels örtlicher Zuständigkeit nicht stattgegeben 

werden soll. Damit ist den Anforderungen, die an den Beschwerdeantrag eines 

Laien gestellt werden können, genügt. 

2.2. Der zur Begründung der Beschwerde vorgebrachte Einwand des Beklagten, 

zuständig sei das Gericht an seinem Wohnsitz, lässt sich auf Art. 10 ZPO stützen, 

wonach sich der allgemeine Gerichtsstand für Klagen gegen eine natürliche Per-

son an ihrem Wohnsitz befindet. Der Beklagte übersieht indessen, dass das Ge-

setz neben dem allgemeinen Gerichtsstand besondere Gerichtsstände vorsieht, 

etwa den von den Parteien vereinbarten Gerichtsstand (Art. 17 ZPO). Die Vor-

instanz hat denn auch erwogen, dass Ziffer 21 der allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der Klägerin den Gerichtsort Bülach statuiere und Vertragsbestandteil 

geworden sei (act. 21 Erw. 2.1.1). Dem hält der Beklagte nichts entgegen. Auch 

mit den übrigen Erwägungen der Vorinstanz setzt er sich nicht auseinander. 

Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Sie ist abzuweisen.  

3.  

Ausgangsgemäss wird der Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 ZPO). Der Klägerin 

sind im Beschwerdeverfahren keine Kosten entstanden, die es zu entschädigen 

gälte. 

Es wird erkannt: 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 200.– festgesetzt und 

dem Beklagten auferlegt.  

Die Gebühr wird aus dem vom Beklagten geleisteten Kostenvorschuss von 

Fr. 300.– bezogen. Dessen Überschuss wird dem Beklagten zurückerstattet, 

unter Vorbehalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs. 
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3. Es werden keine Entschädigungen zugesprochen. 

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage von Ko-

pien von act. 18–20 und 29, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangs-

schein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Beschwer-

defrist an die Vorinstanz zurück. 

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  
Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt 
Fr. 2'692.–. 
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
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